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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Pflanzengesundheit

A. Problem und Ziel

Der Entwurf dient der Durchfihrung europaischer Rechtsvorschriften im Bereich der
Pflanzengesundheit.

Gefahrliche Bakterien, Viren, Insekten und Pilzkrankheiten der Pflanzen sind sogenannte
Quarantaneschadlinge. Diese konnen Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse befallen und
dabei immense Schaden verursachen. Eine Einschleppung oder Verschleppung dieser
gefahrlichen Schadorganismen stellt ein besonders hohes Risiko flr die landwirtschaftli-
che Urproduktion, die Sicherstellung der Ernten und der Ernahrung, aber auch fir die Kul-
turlandschaft, fir Walder und fiar Pflanzen in der freien Natur dar.

Im Falle der Einschleppung oder Ausbreitung besteht die groRe Gefahr, dass es zu
schnellen, weiten und auch epidemieartiger Ausbreitung kommt und an Kultur- und Wild-
pflanzen immense Schaden verursacht werden. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken,
muissen Maflinahmen zur Feststellung und Kontrolle der von diesen Schadorganismen
ausgehenden Pflanzengesundheitsrisiken sowie zur Reduzierung dieser Risiken erfolgen.

Nur gesundes Material, das frei von diesen Schadorganismen ist, darf importiert, ver-
bracht oder auch exportiert werden. Durch den globalen Handel und den Klimawandel
besteht eine besondere Gefahr der Ein- und Verschleppung sowie des Ausbreitens ge-
fahrlicher Schadorganismen der Pflanzen.

Fir die Schadorganismen bestehen EU-weit strenge Meldepflichten. Auch Verdachtsfalle
mussen gemeldet werden. Die EU-Regelungen schaffen dariber hinaus einen Rahmen,
um rechtzeitig Vorbereitungen auf den Krisenfall durch Notfallplane treffen zu kdnnen.
National ist die Sanktionierung von Verstolen gegen die Ein- und Verschleppung sowie
Ausbreitung von Schadorganismen ein effektives und notwendiges Instrument zur Ahn-
dung, Abschreckung und zur Vermeidung von Gefahren fir die Ernte- und Ernahrungssi-
cherheit sowie fur den Erhalt der Kulturlandschaft. Ein umfassender Katalog der Sanktio-
nierung von VerstdRen stellt dies sicher. Damit wird im Ubrigen der Pflicht zur Durchfiih-
rung der EU-Verordnungen gentige getan, indem wirksame und abschreckende, gleich-
zeitig verhaltnismalige, Sanktionsvorschriften geschaffen werden.

Artikel 1 enthalt ein Stammgesetz, das der Durchfiihrung

- der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26.
Oktober 2016 Uber MaRnahmen zum Schutz vor Pflanzenschadlingen, zur Anderung der
Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Euro-

Fristablauf: 26.03.21

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Kdin
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de
ISSN 0720-2946



Drucksache 132/21 -2-

paischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG,
74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des Ra-
tes (ABI. L 317 vom 23.11.2016, S. 4; L 137 vom 24.5.2017, S.40; L 322 vom 18.12.2018,
S.85; L 35 vom 7.2.2020, S. 51), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2017/625 (ABI. L
95 vom 7.4.2017, S.1) gedndert worden ist, sowie auf ihrer Grundlage erlassener Durch-
fuhrungs- und Delegierter Rechtsakte und

- der Verordnung (EU) 2017/625 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15.
Marz 2017 Uber amtliche Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewahrleistung
der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften tber Tier-
gesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Anderung
der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr.
1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031
des Europaischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und
(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr.
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Richt-
linien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung uber amt-
liche Kontrollen) (ABI. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 48 vom
21.2.2018, S. 44; L 322 vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73), die zuletzt
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2127 (ABI. L 321 vom 12.12.2019, S. 111)
geandert worden ist, sowie auf ihrer Grundlage erlassener Durchfliihrungs- und Delegier-
ter Rechtsakte, bezogen auf den Bereich der Pflanzengesundheit dient.

Beide Verordnungen sind in allen Mitgliedstaaten der Europaischen Union unmittelbar
anzuwenden. Um die Verpflichtungen aus den Verordnungen vollstandig und bundesein-
heitlich zu erflillen, bedarf es einiger Durchflihrungsbestimmungen im nationalen Recht.

Artikel 2 dient der Anderung bestehenden Rechts. Dabei handelt es sich um notwendige
Folgeanderungen im Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281),
das zuletzt durch Artikel 278 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) gean-
dert worden ist. § 7 des Pflanzenschutzgesetzes, der Verordnungsermachtigungen zur
Durchfuhrung von Pflanzengesundheitsmallnahmen enthalt, wird in das neue Gesetz auf-
genommen, da es inhaltlich allein dem Recht der Pflanzengesundheit, das Regelungsge-
genstand des vorliegenden Gesetzes ist, zuzuordnen ist. Inhaltliche Anderungen des
Pflanzenschutzgesetzes werden im Ubrigen nicht vorgenommen.

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

B. Losung

Die Verordnung (EU) 2016/2031 sowie die Verordnung (EU) 2017/625 schaffen die
Grundlagen, um der phytosanitaren Bedrohung durch gefahrliche Schadorganismen der
Pflanzen zu begegnen. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, sind dort Pflichten, Ver-
bote, Beschrankungen sowie Anforderungen und MaRnahmen festgelegt. Deren Durch-
fuhrung sowie Kontrolle und Sanktionierung sind national sicherzustellen.

Mit diesem Gesetz werden die zur Durchfliihrung der Verordnung (EU) 2016/2031 und
Verordnung (EU) 2017/625 im Bereich der Pflanzengesundheit erforderlichen Regelungen
geschaffen, um fir alle Beteiligten Rechtssicherheit und Rechtsklarheit herzustellen.
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C. Alternativen

Keine. Insbesondere ist die Durchfuhrung der EU-Verordnungen nicht allein durch eine
Rechtsverordnung, beruhend auf den bisherigen Ermachtigungen des Pflanzenschutzge-
setzes, moglich.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Es entstehen weder flir den Bund noch flr die Lander (inkl. Kommunen) Haushaltsausga-
ben ohne Erfullungsaufwand durch dieses Gesetz.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Birgerinnen und Biirger

Das Gesetz verursacht keinen Erflllungsaufwand fir Blurgerinnen und Birger.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fur die Bundes- und Landesverwaltung entsteht jeweils jahrlich ein geringflgiger Erfil-
lungsaufwand, der im Bereich des Bundes finanziell und stellenmaRig in den jeweiligen
Einzelplanen eingespart wird.

F. Weitere Kosten

Soweit im Zusammenhang mit dem Gesetz Mehrkosten mit Auswirkungen auf Einzelprei-
se oder das Preisniveau entstehen, beruhen diese Mehrkosten unmittelbar auf der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031 sowie der Verordnung (EU) 2017/625 selbst. Hierzu wird auf die
Folgenabschatzung der EU-Kommission verwiesen.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2021
Die Bundeskanzlerin

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ministerprésidenten
Dr. Reiner Haseloff

Sehr geehrter Herr Prasident,

hiermit tbersende ich gemaR Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Pflanzengesundheit
mit Begriindung und Vorblatt.

Federfihrend ist das Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft.

Mit freundlichen GriRRen
Dr. Angela Merkel

Fristablauf: 26.03.21
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Entwurf eines Gesetzes zur Pflanzengesundheit

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Gesetz zur Durchfihrung der Verordnung (EU) 2016/2031 und der
Verordnung (EU) 2017/625 im Bereich Pflanzengesundheit

(Pflanzengesundheitsgesetz — PflGesG)

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§1
Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt die Durchfiihrung

1. der Verordnung (EU) 2016/2031 des Européischen Parlaments und des Rates vom 26.
Oktober 2016 tiber Malnahmen zum Schutz vor Pflanzenschadlingen, zur Anderung
der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des
Européaischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien
69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und
2007/33/EG des Rates (ABI. L 317 vom 23.11.2016, S. 4; L 137 vom 24.5.2017, S.40;
L 322 vom 18.12.2018, S.85; L 35 vom 7.2.2020, S. 51), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2017/625 (ABI. L 95 vom 7.4.2017, S.1) geandert worden ist, sowie der auf
ihrer Grundlage erlassenen Durchfiihrungs- und Delegierten Rechtsakte und

2. der Verordnung (EU) 2017/625 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15.
Marz 2017 tber amtliche Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewahrleis-
tung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften Uber
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur An-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009,
(EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU)
2016/2031 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr.
1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europaischen
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses
92/438/EWG des Rates (Verordnung tiber amtliche Kontrollen) ABI. L 95 vom 7.4.2017,
S.1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom 18.12.2018,
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S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU)
2019/2127 (ABI. L 321 vom 12.12.2019, S. 111) geéndert worden ist, betreffend Malf3-
nahmen zum Schutz vor Pflanzenschadlingen nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe g.

§2
Begriffsbestimmungen, Verweise

(1)Ergénzend zu den Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der Verordnung (EU)

2016/2031 und des Artikels 3 der Verordnung (EU) 2017/625 in der jeweils geltenden Fas-
sung gelten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes folgende Begriffsbestimmungen:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Schadorganismus: Schadling im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/2031;

Pflanze: Pflanze im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/2031,

Pflanzenerzeugnis: Pflanzenerzeugnis im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verord-
nung (EU) 2016/2031;

anderer Gegenstand: anderer Gegenstand im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031;

Befallsgegenstand: Pflanze, Pflanzenerzeugnis oder anderer Gegenstand, der Trager
bestimmter Schadorganismen ist oder sein kann;

Kultursubstrat: Erden und andere Substrate in fester oder flissiger Form, die Pflanzen
als Wurzelraum dienen;

Gebiet der Union: Gebiet im Sinne des Artikels 1 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verord-
nung (EU) 2016/2031;

innergemeinschaftliches Verbringen: Verbringen von Schadorganismen, Pflanzen,
Pflanzenerzeugnissen und anderer Gegenstanden innerhalb des Gebiets der Union
einschlief3lich des Inlandes;

Einschleppung: Verbringen oder Eindringen eines Schadorganismus in ein Gebiet, in
dem dieser noch nicht vorkommt oder aber vorkommt und noch nicht weit verbreitet ist,
und das zu seiner Ansiedlung in diesem Gebiet fuhrt;

Verschleppung: Verbringen eines Schadorganismus innerhalb eines Gebietes ein-
schlief3lich seiner Ausbreitung;

Einfuhr: Verbringen von Waren in das Gebiet der Union im Sinne des Artikels 3 Num-
mer 40 der Verordnung (EU) 2017/625;

Durchfuhr: Verbringen von Waren im Sinne des Artikels 3 Nummer 44 der Verordnung
(EU) 2017/625;

Ausfuhr: Verbringen von Waren aus dem Gebiet der Union in einen Drittstaat;
Mitgliedstaat: Mitgliedstaat der Europaischen Union.

(2) Soweit in den nachstehenden Vorschriften auf Anhdnge der Verordnung (EU)

2016/2031, der Verordnung (EU) 2017/625 oder der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2019/2072 der Kommission vom 28. November 2019 zur Festlegung einheitlicher Bedin-
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gungen fir die Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europaischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf Malinahmen zum Schutz vor Pflanzenschadlingen und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 690/2008 der Kommission sowie zur Anderung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2019 der Kommission (ABI. L 319 vom 10.12.2019,
S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/1825 (ABI. L 406 vom 3.12.2020, S. 58)
geandert worden ist, verwiesen wird, sind die Anhange sowie der Durchfiihrungsrechtsakt
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Werden diese Anhange oder wird die
Durchfuhrungsverordnung (EU) 2019/2072 geéndert, sind diese in der gednderten und im
Amtsblatt der Europaischen Union ver6ffentlichten Fassung mit Beginn des in der Ande-
rungsverordnung festgelegten Anwendungstages anzuwenden.

83
Leitlinien

Liegt eine in Zusammenarbeit mit den zustéandigen Behorden durch das Bundesfor-
schungsinstitut fir Kulturpflanzen (Julius Kihn-Institut) erstellte und im Bundesanzei-
ger veroffentlichte Leitlinie zur Bekdmpfung eines bestimmten Schadorganismus oder
zur Durchfuhrung pflanzengesundheitlicher Verfahren und Mal3nahmen vor, berick-
sichtigt die zustandige Behorde diese Leitlinie bei der Entscheidung Uber die anzuwen-
denden MalRnahmen zur Bekampfung des Schadorganismus oder zur Abwehr der Ge-
fahr der Ein- und Verschleppung des Schadorganismus oder bei der Anwendung pflan-
zengesundheitlicher Verfahren und MaRhahmen.

Abschnitt 2

Durchfihrung von PflanzengesundheitsmaRlBnahmen

§4

MalRnahmen gegen die Ein- und Verschleppung und Ansiedlung von Schadorganis-
men, Verordnungsermachtigung

(1) Das Befordern, das Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen, die
Einfuhr und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenstanden kann

1. zum Schutz gegen die Gefahr

a) der Einschleppung oder Ansiedlung von Schadorganismen in die beziehungsweise
in den Mitgliedstaaten oder

b) der Verschleppung von Schadorganismen innerhalb der Européischen Union oder
in ein Drittland oder

2. zum Schutz bestimmter Gebiete vor Schadorganismen und Befallsgegenstanden
verboten oder beschrénkt werden.

(2) Das Bundesministerium fur Erndhrung und Landwirtschaft wird erméchtigt, soweit
es fur die Schutzzwecke nach Absatz 1 erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates entsprechende Regelungen zu erlassen. Es kann dabei insbe-
sondere
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1. das Beftrdern, das Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen, die Ein-
fuhr und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenstanden abhéangig ma-

chen

a) von einer Genehmigung oder Anzeige,

b) von einer Untersuchung oder vom Nachweis einer durchgefiihrten Entseuchung,
Entwesung oder anderen Behandlung,

c) von der Begleitung durch bestimmte Bescheinigungen,

d) von einer bestimmten Verpackung oder Kennzeichnung und

e) von einer Zulassung oder Registrierung des Betriebes, der die Pflanzen erzeugt

oder angebaut hat oder der die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, Kultursubstrate
oder andere Befallsgegenstande in den Verkehr bringt, einfiihrt oder lagert, und

2. Vorschriften erlassen tber

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

)

k)

die Durchfiihrung von Untersuchungen einschlie3lich der Probenahme,

die Beobachtung, Verwendung oder Behandlung einschlieZlich der Vernichtung
der Befallsgegenstande, sowie die Untersuchung von technischen Vorrichtungen
zur Behandlung von Befallsgegenstanden und die Ubertragung dieser Untersu-
chungen auf Sachverstandige,

die Verpflichtung zu Aufzeichnungen, insbesondere tber durchgefiuihrte Untersu-
chungen, Uber das Auftreten von Schadorganismen, Gber deren Bekampfung so-
wie Uber den Verbleib von Befallsgegenstanden,

Inhalt, Form und Ausstellung der Bescheinigungen nach Nummer 1 Buchstabe c,
die SchlieBung von Packungen und Behdltnissen sowie die Verschlusssicherung,

die Aufbewahrung von Bescheinigungen und Aufzeichnungen sowie deren Vor-
lage bei der zustandigen Behorde,

die Voraussetzungen fiur Betriebe fur deren Zulassung oder Registrierung nach
Nummer 1 Buchstabe e,

die Voraussetzungen und das Verfahren fir die Zulassung oder Registrierung der
Betriebe nach Nummer 1 Buchstabe e einschlie3lich des Ruhens oder der Lo-
schung der Zulassung oder Registrierung, von Beschrankungen fiir zugelassene
oder registrierte Betriebe bei der Pflanzenerzeugung, beim Pflanzenanbau und
beim Befoérdern, Inverkehrbringen oder Lagern von Befallsgegenstédnden sowie der
Verarbeitung der in dem Verfahren erhobenen Daten,

die Voraussetzungen fur Einrichtungen fir deren Zulassung als Einrichtung, die
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und Kultursubstrate auf den Befall mit Schadorga-
nismen untersucht,

die Voraussetzungen fiir Einrichtungen fur deren Anerkennung als nationales Re-
ferenzlabor und

die Voraussetzungen und das Verfahren fiir die Zulassung von Einrichtungen, die
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder Kultursubstrate auf den Befall mit Schador-
ganismen untersuchen, einschlie3lich der Voraussetzungen fir die Anerkennung
einer Einrichtung als nationales Referenzlabor und der Mindestanforderungen fir
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diese Einrichtungen, des Ruhens der Zulassung oder von Beschrankungen der
Untersuchungstétigkeit sowie der Verarbeitung der in dem Verfahren erhobenen
Daten.

(3) Das Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. Vorschriften Gber das Verfahren und die Durchfiihrung von Risikoanalysen durch das
Julius Kihn-Institut hinsichtlich der Gefahr der Einschleppung von Schadorganismen
in die Europaische Union, der Verschleppung von Schadorganismen innerhalb der Eu-
ropaischen Union oder der Einschleppung in ein Drittland sowie Uber die Ausstellung
entsprechender Bescheinigungen uber die durchgeflihrten Analysen und ihre Ergeb-
nisse zu erlassen sowie

2. soweit es im Anwendungsbereich dieses Gesetzes erforderlich ist, dem Julius Kiihn-
Institut die Funktion eines gemeinschaftlichen oder nationalen Referenzlabors mit den
dazugehorigen Aufgaben zuzuweisen.

§5
Anordnungen der zustandigen Behdrden

Die zustandige Behorde kann zur Bekampfung von Schadorganismen oder zur Verhi-
tung der Ein- oder Verschleppung sowie zur Bekdmpfung der Ansiedlung von Schad-
organismen MaflRnahmen im Sinne von § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis
e und Nummer 2 Buchstabe a bis f dieses Gesetzes und MaflRnahmen im Sinne von
8 6 Absatz 1 Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281), das
zuletzt durch Artikel 278 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert
worden ist, anordnen,

1. soweit durch Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 2 oder nach 8§ 6 Absatz 1 oder 3 des
Pflanzenschutzgesetzes oder in Verordnung (EU) 2016/2031, Verordnung (EU)
2017/625 oder in den jeweiligen Durchfiihrungs- oder Delegierten Rechtsakten eine
Regelung nicht getroffen ist oder

2. soweit keine durch Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 2 oder nach § 6 Absatz 1 oder
3 des Pflanzenschutzgesetzes oder in Verordnung (EU) 2016/2031, Verordnung (EU)
2017/625 oder in den jeweiligen Durchfihrungs- oder Delegierten Rechtsakten ge-
troffene Regelung entgegensteht.

Abschnitt 3

Entschadigung, Forderungsibergang, Kosten

§6
Entschadigung

(1) Soweit auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund von Rechtsakten der Organe
der Europaischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes Pflanzen oder Pflanzen-
erzeugnisse, die weder befallen noch befallsverdachtig sind, oder sonstige Gegensténde,
die weder Trager von Schadorganismen sind noch im Verdacht stehen, Trager von Schad-
organismen zu sein, vernichtet werden, ist eine angemessene Entschadigung in Geld zu
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leisten. Die Entschadigung ist unter gerechter Abwagung der Interessen der Allgemeinheit
und der Beteiligten festzusetzen.

(2) Wird durch eine MalRnahme auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund von
Rechtsakten der Organe der Européischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes
dem Betroffenen ein Vermdgensnachteil zugefiigt, der nicht nach Absatz 1 abzugelten ist,
so ist eine Entschadigung in Geld zu gewéhren, soweit dies zur Abwendung oder zum Aus-
gleich unbilliger Harten geboten erscheint.

(3) Eine Entschadigung wird nicht gewahrt, wenn der vom Eingriff Betroffene oder sein
Rechtsvorganger Anlass zu der MaRnahme durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Ge-
setz oder gegen eine nach diesem Gesetz erlassene Rechtsverordnung, gegen einen
Rechtsakt der Organe der Europaischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes
oder gegen eine Anordnung gegeben hat.

(4) Fur Streitigkeiten Uber die Entschadigungsanspriiche ist der ordentliche Rechts-
weg gegeben.

8§87
Forderungsubergang, Verordnungsermachtigung

(1) Wird eine Entschadigung nach 8§ 6 Absatz 1 oder 2 geleistet oder ein Ausgleich
aus Anlass behordlich angeordneter Mal3nahmen zur Bekampfung oder Verhinderung der
Verschleppung von Schadorganismen gewahrt, kann sich die Européische Union an der
Entschadigung oder dem Ausgleich beteiligen. Das Bundesministerium fur Ernahrung und
Landwirtschaft wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Regelungen zum Ubergang von Entschadigungs- oder Ausgleichsforderungen eines Ent-
schadigungs- oder Ausgleichsberechtigten gegen Dritte auf die Europaische Union in Hohe
der anteiligen Finanzierung der Entschadigung oder des Ausgleichs zu treffen, soweit es
zur Durchfiihrung von Rechtsakten der Européaischen Gemeinschaft oder der Europaischen
Union erforderlich ist. Nahere Einzelheiten des Forderungsiiberganges und ein Forde-
rungsiibergang im Ubrigen auf die Lander, insbesondere Umfang und Verfahren, kénnen
in der Rechtsverordnung nach Satz 2 geregelt werden.

(2) Soweit sich die Europaische Union an der Leistung eines Landes an einen Ent-
schadigungs- oder Ausgleichsberechtigten beteiligt, geht eine Forderung auf Entschadi-
gung oder Ausgleich, die dem Entschadigungs- oder Ausgleichsberechtigten gegen einen
Dritten zusteht, in Hohe der anteiligen Finanzierung der Entschadigung oder des Ausgleichs

auf die Europaischen Union tiber; im Ubrigen geht die Forderung auf das Land tiber, soweit
dieses sich an der Finanzierung mit einem eigenen Anteil beteiligt hat.

Abschnitt 4

Behorden, Uberwachung

8§88
Julius Kihn-Institut

Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes ist das Julius Kiihn-Institut
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zentrale Behorde im Bereich der Pflanzengesundheit nach Artikel 4 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2017/625,

Kontaktstelle im Bereich der Pflanzengesundheit nach Artikel 30 sowie Artikel 35 Ab-
satz 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30. Sep-
tember 2019 mit Vorschriften zur Funktionsweise des Informationsmanagementsys-
tems fur amtliche Kontrollen und seiner Systemkomponenten und

Verbindungsstelle im Bereich der Pflanzengesundheit nach Artikel 103 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2017/625.

Zustandigkeitsregelungen aus anderen Rechtsvorschriften bleiben unberthrt.

§9
Durchfuhrung in den Landern

(1) Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes haben die als Pflanzenschutzdienst zu-

standigen Behorden insbesondere folgende Aufgaben:

1.

2.

die Uberwachung von Einrichtungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe h,

die Erteilung von Genehmigungen nach den Artikeln 8, 46 und 48 Verordnung (EU)
2016/2031,

das Ergreifen von MalRnahmen im Sinne des Artikel 10 Unterabsatz 3, des Artikels 29
Absatz 1 Unterabsatz 3, 4 und 5 und des Artikels 60 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/2031,

die Durchfihrung von Erhebungen nach Artikel 22 und 24 der Verordnung (EU)
2016/2031,

die Erstellung und Umsetzung von Notfallplane nach den Artikeln 25 und 26 der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031 sowie

die Auskunft auf berechtigte Anfragen nach Artikel 68 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2016/2031.

Zustandigkeitsregelungen aus anderen Rechtsvorschriften bleiben unberthrt.

(2) Die Landesregierungen werden erméachtigt, die Durchfiihrung von Untersuchun-

gen auf Befall mit einem Schadorganismus auf Einrichtungen zu lbertragen, wenn diese
die Voraussetzungen einer nach § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe h erlassenen
Rechtsverordnung erflillen.

8§10
Behdrdliche Anordnungen

Die zustandige Behotrde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur Beseiti-
gung festgestellter oder zur Verhiitung kinftiger VerstéRe gegen dieses Gesetz, gegen
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder gegen Rechts-
akte der Organe der Europaischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes not-
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wendig sind. Sie kann insbesondere die Einfuhr oder das innergemeinschaftliche Ver-
bringen von Schadorganismen oder Befallsgegenstanden untersagen oder beschréan-
ken.

§11
Mitwirkung der Zollbehdrden

(1) Die Zollbehorden wirken bei der Uberwachung der Einfuhr, der Durchfuhr und der
Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenstanden mit.

(2) Die Zollbehtrden kdnnen

1. Sendungen von Schadorganismen und Befallsgegensténden einschlief3lich deren Be-
forderungsmittel, Behalter, Lade- und Verpackungsmittel bei der Einfuhr, Durchfuhr
und Ausfuhr zur Uberwachung anhalten und im Falle von Auflagen zur Behandlung von
Befallsgegenstanden diese unter zollamtlicher Uberwachung an die nachste Behand-
lungsstelle weiterleiten,

2. soweit dies zur Durchfiihrung dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Verordnungen und von Rechtsakten der Européischen Union, die Sachbereiche
dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist, Informationen, die sie im Rahmen ihrer zoll-
amtlichen Tatigkeit gewonnen haben, den zustandigen Behérden mitteilen sowie

3. inden Fallen der Nummer 2 anordnen, dass die Sendungen der in Nummer 1 genann-
ten Art auf Kosten und auf Gefahr des Verfigungsberechtigten der zustandigen Be-
horde vorgefiihrt werden.

Das Brief- und Postgeheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird nach Mal3gabe des
Absatzes 1 und 2 eingeschrankt.

8§12
Grenzkontrollstellen mit zugeordneten Zollbehérden

Das Bundesministerium fur Erndhrung und Landwirtschaft gibt im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen die Grenzkontrollstellen mit den zugeordneten
Zollbehérden nach Artikel 60 der Verordnung (EU) 2017/625 bekannt, bei denen Sen-
dungen von Schadorganismen sowie Befallsgegenstanden zur Einfuhr, zur Durchfuhr
oder zur Ausfuhr abgefertigt werden, wenn die Einfuhr oder Ausfuhr durch die Verord-
nung (EU) 2017/625 oder durch Rechtsverordnung nach 8§ 4 geregelt ist. Das Bundes-
ministerium der Finanzen kann die Erteilung des Einvernehmens nach Satz 1 auf die
Generalzolldirektion tbertragen.
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Abschnitt 5

Auskunftspflichten und Ubermittlung von Daten

§13
Auskunftspflichten, Betretensrechte

(1) Natdrliche und juristische Personen und nichtrechtsfahige Personenvereinigungen
haben dem Julius Kiihn-Institut oder der zustéandigen Behérde nach 8 9 Absatz 1 Satz 1 auf
Verlangen die Auskinfte zu erteilen, die zur Durchflihrung der der zustandigen Behdrde
durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes ubertragenen Aufgaben erforderlich
sind. Die zusténdigen Behdrden nach 8 9 Absatz 1 Satz 1 sind berechtigt, die nach § 2 in
Verbindung mit der Anlage des InVeKoSDaten-Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBI. |
S. 1928, 1931), das zuletzt durch Artikel 108 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBI.
| S. 1626) gedndert worden ist, gespeicherten Daten auszulesen, soweit es im Einzelfall zur
Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere nach § 9
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5, sowie der nach diesem Gesetz erlassenen Rechtsverord-
nungen erforderlich ist. Dartber hinaus sind die zustédndigen Behorden nach § 9 Absatz 1
Satz 1 berechtigt, die Daten nach Artikel 67 der Verordnung (EU) 2016/2031 des Unterneh-
merregisters zur Ermittlung der zu kontrollierenden Unternehmer zu verwenden, soweit es
zur Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes, der Rechtsakte der Eu-
ropaischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes sowie der nach diesem Gesetz
erlassenen Rechtsverordnungen erforderlich ist.

(2) Personen, die von der zustandigen Behdrde beauftragt sind, dirfen, soweit es im
Rahmen ihrer Aufgaben erforderlich ist, Grundstiicke, Geschéftsraume, Betriebsraume und
Transportmittel des Auskunftspflichtigen wahrend der Geschafts- und Betriebszeit betreten
und dort

1. Besichtigungen sowie Untersuchungen auf Schadorganismen vornehmen,

2. Proben, insbesondere an und von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, ohne Entgelt
gegen Empfangsbescheinigung entnehmen und

3. geschaftliche Unterlagen einsehen;

sie kbnnen dabei von Sachverstandigen der Europaischen Kommission oder anderer Mit-
gliedstaaten begleitet werden. Zur Verhitung dringender Gefahren flur die 6ffentliche Si-
cherheit und Ordnung dirfen die Grundstlicke, Geschéftsraume, Betriebsraume und Trans-
portmittel auch betreten werden, wenn sie zugleich Wohnzwecken des Auskunftspflichtigen
dienen. Der Auskunftspflichtige hat die MaRnahmen zu dulden, die mit der Uberwachung
beauftragten Personen zu unterstitzen und die geschéaftlichen Unterlagen vorzulegen.

(3) Die von der zustandigen Behdrde nach 8 9 Absatz 1 Satz 1 mit der Durchfiihrung
von Uberwachungs- und BekampfungsmaRnahmen auf Grund dieses Gesetzes, nach § 6
Absatz 1 Nummer 4 des Pflanzenschutzgesetzes oder auf Grund von Rechtsakten der Eu-
ropaischen Union, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen, beauftragten
Personen dirfen im Rahmen ihres Auftrages tagsiber an Werktagen Grundstiicke betreten
und dort Uberwachungs- und BekampfungsmaRnahmen durchfiihren. Der Verfugungsbe-
rechtigte oder Besitzer hat diese Malinahmen zu dulden.

(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird im Rahmen der Absatze 2 und 3 eingeschrankt.
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(5) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihm selbst oder einem der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehdrigen die Gefahr zuziehen wirde, wegen einer Straftat
oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

§14
Ubermittlung von Daten

(1) Das Julius Kuhn-Institut kann den zustédndigen Behdrden anderer Mitgliedstaaten
und der Europaischen Kommission auf Verlangen Entscheidungen und MalRnahmen mittei-
len, soweit dies zur Aufgabenerfillung des Julius Kihn-Instituts im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes im Einzelfall erforderlich ist.

(2) Das Julius Kuihn-Institut und die zustandigen Behérden nach § 9 Absatz 1 Satz 1
konnen, soweit dies zur Einhaltung pflanzengesundheitsrechtlicher Anforderungen im An-
wendungsbereich dieses Gesetzes erforderlich oder durch Rechtsakte der Organe der Eu-
ropaischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes vorgeschrieben ist, Daten, die
sie im Rahmen der Durchfihrung dieses Gesetzes erhoben und gespeichert haben, den

zustandigen Behorden anderer Lander, des Bundes oder anderer Mitgliedstaaten sowie der
Europaischen Kommission tbermitteln.

§15
AulRenverkehr
Der Verkehr mit den zusténdigen Behérden anderer Mitgliedstaaten und der Europai-
schen Kommission obliegt dem Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft.
Es kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
auf das Julius Kuhn-Institut Gbertragen. Ferner kann es diese Befugnis durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf die zustandigen obersten Landesbe-

horden Ubertragen. Die obersten Landesbehdrden kdnnen diese Befugnis durch
Rechtsverordnung nach Satz 3 auf andere Behdrden Ubertragen.

Abschnitt 6

BuRgeldvorschriften und Schlussbestimmungen

§16
BuRgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. einer Rechtsverordnung nach
a) 84 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 Buchstabe a, b, e, g, i oder j oder

b) 84 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c, d oder f
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oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bul3geldvorschrift verweist,

einer vollziehbaren Anordnung nach 8 5 zuwiderhandelt oder

einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europaischen Gemeinschaft
oder der Europdaischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht,
zu der die in

a) Nummer 1 Buchstabe a oder

b) Nummer 1 Buchstabe b

genannten Vorschriften ermachtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 5 fur
einen bestimmten Tatbestand auf diese BulRgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2016/2031 des Europa-

ischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 tGiber Mal3nhahmen zum Schutz vor
Pflanzenschadlingen, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr.
652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Européischen Parlaments und des Rates und zur
Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG,
2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (ABI. L 317 vom 23.11.2016, S. 4; L 137 vom
24.5.2017, S.40; L 322 vom 18.12.2018, S. 85; L 35 vom 7.2.2020, S. 51), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) 2017/625 (ABI. L 95vom 7.4.2017, S. 1) geandert worden ist, verstof3t,
indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1.

entgegen Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung
mit Artikel 3 Unterabsatz 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 der Kom-
mission vom 28. November 2019 zur Festlegung einheitlicher Bedingungen fir die
Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europaischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf Ma3nahmen zum Schutz vor Pflanzenschadlingen und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 690/2008 der Kommission sowie zur Anderung der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2019 der Kommission (ABlI. L 319 vom
10.12.2019, S. 1), die zuletzt durch die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2020/1825
(ABI. L 406 vom 3.12.2020, S. 58) geandert worden ist, in Verbindung mit Anhang I
der Durchfuihrungsverordnung (EU) 2019/2072 einen Unionsquarantaneschéadling ein-
schleppt oder verbringt,

entgegen Artikel 9 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 oder Artikel 15 Absatz 1 Satz
1, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1, eine Meldung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig macht,

entgegen Artikel 14 Absatz 6 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz
1, eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig vom Markt nimmt,

entgegen Artikel 14 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Arti-
kel 33 Absatz 1, eine dort genannte Person nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
informiert,

entgegen Artikel 14 Absatz 7 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1, eine
Information nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig zur Verfiigung
stellt,

entgegen Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Unterabsatz 1
Satz 1 in Verbindung mit Artikel 4 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Verbindung mit Anhang Il der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 einen
Schutzgebiet-Quarantaneschadling einschleppt, verbringt, halt, vermehrt oder freisetzt,

entgegen Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 1 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder
einen dort genannten Gegenstand verbringt,

entgegen Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 in Verbindung
mit Artikel 5 Satz 1 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit
Anhang IV der Durchfihrungsverordnung (EU) 2019/2072 einen Nicht-Quarantane-
schadling einschleppt oder verbringt,

entgegen Artikel 40 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung
mit Artikel 7 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang
VI der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis
oder einen dort genannten Gegenstand einfihrt,

entgegen Artikel 41 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1
in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in
Verbindung mit Anhang VII oder Anhang VIII der Durchfihrungsverordnung (EU)
2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand
einflihrt oder verbringt,

entgegen Artikel 42 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Unterabsatz 1 in Verbindung
mit Artikel 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2019 der Kommission vom 18.
Dezember 2018 zur Erstellung einer vorlaufigen Liste von Pflanzen, Pflanzenerzeug-
nissen und anderen Gegenstanden mit hohem Risiko im Sinne des Artikels 42 der Ver-
ordnung (EU) 2016/2031 und einer Liste von Pflanzen, fur die gemaR Artikel 73 der
genannten Verordnung fir das Einfihren in die Union kein Pflanzengesundheitszeug-
nis bendtigt wird (ABI. L 323 vom 19.12.2018, S. 10), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2020/1361 (ABI. L 317 vom 1.10.2020, S.1) geandert worden ist, in Verbindung
mit Anhang | der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/2019 eine Pflanze, ein Pflan-
zenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand einfihrt,

entgegen Artikel 43 Absatz 1 Satz 1 Verpackungsmaterial einfuhrt,

entgegen Artikel 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 9 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit
Anhang 1X der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzen-
erzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand einfthrt,

entgegen Artikel 54 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 10 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung
mit Anhang X der Durchfihrungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflan-
zenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand einfihrt oder verbringt,

entgegen Artikel 62 Absatz 3 Satz 1 oder Artikel 69 Absatz 1 oder 2 eine Aufzeichnung
nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fuhrt,

entgegen Artikel 62 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens
drei Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung der Aufzeichnung aufbewahrt,

entgegen Artikel 66 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 einen Antrag nicht, nicht rich-
tig, nicht vollstdndig oder nicht vor Beginn einer dort genannten Tatigkeit stellt,

entgegen Artikel 66 Absatz 5 Unterabsatz 1 eine Aktualisierung der dort genannten
Angaben nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
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19. als Unternehmer entgegen Artikel 66 Absatz 5 Unterabsatz 2 einen Antrag nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig stellt,

20. entgegen Artikel 69 Absatz 4, Artikel 93 Absatz 5 Satz 1 oder Artikel 95 Absatz 3 Un-
terabsatz 1 eine Aufzeichnung, einen dort genannten Pflanzenpass oder Inhalt nicht
oder nicht mindestens drei Jahre aufbewabhrt,

21. ohne Pflanzenpass nach Artikel 79 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 der
Durchfuhrungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang XIlII der Durch-
fuhrungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen
genannten Gegenstand verbringt,

22. ohne Pflanzenpass nach Artikel 80 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Unterab-
satz 2 in Verbindung mit Artikel 14 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2019/2072 in
Verbindung mit Anhang XIV der Durchfihrungsverordnung (EU) 2019/2072 eine
Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand einflhrt,

23. entgegen Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 einen Pflanzenpass nicht richtig ausstellt,
24. entgegen Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 1 einen Pflanzenpass ausstellt,

25. als Unternehmer entgegen Artikel 87 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe d oder entge-
gen Artikel 90 Unterabsatz 2 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig
fuhrt oder nicht oder nicht mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung der
Aufzeichnung aufbewahrt,

26. entgegen Artikel 96 Absatz 1 Unterabsatz 3 eine dort genannte Markierung anbringt,
27. entgegen Artikels 97 Absatz 1 eine Reparatur vornimmt oder

28. ohne Erméachtigung nach Artikel 98 Absatz 2 eine Markierung anbringt oder Verpa-
ckungsmaterial repariert.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Verordnung
(EU) 2017/625 des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Marz 2017 tGber amt-
liche Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewéhrleistung der Anwendung des
Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften Gber Tiergesundheit und Tierschutz,
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr.
999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr.
1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Européaischen Par-
laments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des
Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und
2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG)
Nr. 882/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG,
89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates
und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung tber amtliche Kontrollen) (ABI.
L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322
vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73), die zuletzt durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2019/2127 (ABI. L 321 vom 12.12.2019, S. 111) geandert worden ist, ver-
stoRt, indem er

1. entgegen Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6, einen Zugang nicht
oder nicht rechtzeitig ermdglicht,

2. entgegen Artikel 15 Absatz 3 oder 5, auch in Verbindung mit Absatz 6, eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig zur Verfligung stellt,
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3. entgegen Artikel 56 Absatz 1 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht vor der Sendung macht oder

4. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 66 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a
oder b oder Artikel 67 Unterabsatz 2 jeweils in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 1 Satz
1 zuwiderhandelt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des
Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und 3 Buchstabe a und des Absatzes 2
Nummer 1, 5 bis 7, 9, 10, 12 bis 14, 21 bis 23 und 26 mit einer Geldbuf3e bis zu flinfzigtau-
send Euro, in den Ubrigen Fallen mit einer Geldbul3e von bis zu zehntausend Euro, geahn-
det werden.

(5) Das Bundesministerium fir Ernahrung und Landwirtschaft wird erméachtigt, soweit
dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaft oder der Europai-
schen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
die Tatbestande zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 3 ge-
ahndet werden kénnen.

8§17
Rechtsverordnungen in bestimmten Fallen

(1) Das Bundesministerium fiur Ern&hrung und Landwirtschaft kann bei Gefahr im Ver-
zug Rechtsverordnungen nach 8 4 Absatz 2 und 3, in den Fallen des § 4 Absatz 2 auch
wenn es zur unverziglichen Durchfihrung von Rechtsakten der Europaischen Gemein-
schaft oder der Europaischen Union erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates
und ohne Einvernehmen der jeweils zu beteiligenden Bundesministerien erlassen.

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 treten spatestens sechs Monate nach ihrem
Inkrafttreten auRRer Kraft. lhre Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates
verlangert werden.

(3) Das Bundesministerium fiir Ernédhrung und Landwirtschaft wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Verweisungen auf Vorschriften in
Rechtsakten der Européischen Gemeinschaft oder der Européischen Union in diesem Ge-
setz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu &ndern, soweit
es zur Anpassung an Anderungen dieser Vorschriften erforderlich ist.

§18
Verkiindung von Rechtsverordnungen

Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz kdnnen abweichend von § 2 Absatz 1 des
Verkindungs- und Bekanntmachungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil lll,
Gliederungsnummer 114-1, verotffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2019 (BGBI. | S. 754) ge&ndert worden ist, im Bun-
desanzeiger verkiindet werden.
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Artikel 2

Anderung des Pflanzenschutzgesetzes

Das Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281), das zuletzt

durch Artikel 278 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) gedndert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1.

9.

In der Inhaltsiibersicht wird die Angabe zu § 7 wie folgt gefasst:
.8 7 (weggefallen)“.

In 8 6 Absatz 4 wird die Angabe ,88 7, 8, 57, 59, 60 und 62“ durch die Angabe ,88 8,
57, 59, 60 und 62" ersetzt.

8§ 7 wird aufgehoben.

In § 8 werden die Worter ,und 8 7 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 1 Buch-

stabe a bis d und Nummer 2 Buchstabe a bis f, ,oder 8 7 Absatz 1 Satz 1" und ,,oder

8§ 7 Absatz 1 Satz 1“ gestrichen.

§ 12 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»1. Pflanzenschutzmitteln, deren Anwendung nach 8§ 6 Absatz 1 Nummer 3, 5und 14
oder nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b
des Pflanzengesundheitsgesetzes vom [...] (BGBI. | S. [...], [...]), jeweils in Ver-
bindung mit § 8 dieses Gesetzes, angeordnet worden ist,".

8§ 59 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 werden die Wérter ,sowie die Uberwachung von Einrich-
tungen nach 8 7 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h* gestrichen.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

In § 61 Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,der Uberwachung der Einfuhr, Durchfuhr
und Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenstanden sowie“ gestrichen.

§ 62 wird wie folgt gefasst:

.8 62
Befugte Zolldienststellen
Das Bundesministerium fur Erndhrung und Landwirtschaft gibt im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger die Zollstellen be-
kannt, bei denen Pflanzenschutzmittel zur Uberfihrung in den zollrechtlich freien
Verkehr oder zur Ausfuhr abgefertigt werden, wenn dies durch Rechtsverordnung
nach § 40 Absatz 2 geregelt ist.”
§ 68 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
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»3. einer Rechtsverordnung nach 8§ 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 5 bis 15 oder 16
oder Absatz 3 Satz 1, 8 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2, 3,
4 oder 5, Absatz 2 oder 4 Satz 1, § 16 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, auch in
Verbindung mit § 16 Absatz 5 Satz 1 oder 2, § 16 Absatz 4 Satz 1 Nummer
2, 8 25 Absatz 3, § 31 Absatz 6 Nummer 4 oder 5, § 32 Absatz 4 oder § 40
Absatz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung flr einen
bestimmten Tatbestand auf diese Buf3geldvorschrift verweist,".

b) In Absatz 3 und 4 werden die Warter ,Buchstabe a, Nummer* jeweils durch ein
Komma ersetzt.

10. In § 72 Absatz 1 werden die Worter ,8 7 Absatz 1 und 2“ und das anschlieRende
Komma sowie die Worter ,und des § 7 Absatz 1" gestrichen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Entwurf dient der Durchflihrung européischer Rechtsvorschriften im Bereich der Pflan-
zengesundheit.

Gefahrliche Bakterien, Viren, Insekten und Pilzkrankheiten der Pflanzen sind sogenannte
Quarantaneschadlinge. Diese kdnnen Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse befallen und da-
bei immense Schaden verursachen. Eine Einschleppung oder Verschleppung dieser ge-
fahrlichen Schadorganismen stellt ein besonders hohes Risiko fir die landwirtschaftliche
Urproduktion, die Sicherstellung der Ernten und der Erndhrung, aber auch fir die Kultur-
landschaft, fir Walder und fir Pflanzen in der freien Natur dar.

Im Falle der Einschleppung oder Ausbreitung besteht die grof3e Gefahr, dass es zu schnel-
len, weiten und auch epidemieartiger Ausbreitung kommt und an Kultur- und Wildpflanzen
immense Schaden verursacht werden. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, missen
Mafnahmen zur Feststellung und Kontrolle der von diesen Schadorganismen ausgehen-
den Pflanzengesundheitsrisiken sowie zur Reduzierung dieser Risiken erfolgen.

Nur gesundes Material, das frei von diesen Schadorganismen ist, darf importiert, verbracht
oder auch exportiert werden. Durch den globalen Handel und den Klimawandel besteht eine
besondere Gefahr der Ein- und Verschleppung sowie des Ausbreitens gefahrlicher Schad-
organismen der Pflanzen.

Fur die Schadorganismen bestehen EU-weit strenge Meldepflichten. Auch Verdachtsfalle
missen gemeldet werden. Die EU-Regelungen schaffen dariber hinaus einen Rahmen,
um rechtzeitig Vorbereitungen auf den Krisenfall durch Notfallplane treffen zu kénnen. Na-
tional ist die Sanktionierung von Versto3en gegen die Ein- und Verschleppung sowie Aus-
breitung von Schadorganismen ein effektives und notwendiges Instrument zur Ahndung,
Abschreckung und zur Vermeidung von Gefahren flr die Ernte- und Erndhrungssicherheit
sowie fur den Erhalt der Kulturlandschaft. Ein umfassender Katalog der Sanktionierung von
VerstoRen stellt dies sicher. Damit wird im Ubrigen der Pflicht zur Durchfiihrung der EU-
Verordnungen genulge getan, indem wirksame und abschreckende, gleichzeitig verhaltnis-
mafige, Sanktionsvorschriften geschaffen werden.

Artikel 1 enthalt ein Stammgesetz, das der Durchfihrung

- der Verordnung (EU) 2016/2031 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26.
Oktober 2016 tiber MaRnahmen zum Schutz vor Pflanzenschadlingen, zur Anderung der
Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Europa-
ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG,
74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates
(ABI. L 317 vom 23.11.2016, S. 4; L 137 vom 24.5.2017, S.40; L 322 vom 18.12.2018, S.85;
L 35vom 7.2.2020, S. 51), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2017/625 (ABI. L 95 vom
7.4.2017, S.1) geandert worden ist, sowie auf ihrer Grundlage erlassener Durchfiihrungs-
und Delegierter Rechtsakte und

- der Verordnung (EU) 2017/625 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15.
Méarz 2017 Uber amtliche Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewahrleistung
der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften Uber Tiergesund-
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heit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Anderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr.
1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031
des Europaischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG)
Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr.
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europdaischen Parlaments und des Rates, der Richt-
linien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung tGber amt-
liche Kontrollen) (ABI. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 48 vom
21.2.2018, S. 44; L 322 vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73), die zuletzt
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/2127 (ABI. L 321 vom 12.12.2019, S. 111) ge-
andert worden ist, sowie auf ihrer Grundlage erlassener Durchfiihrungs- und Delegierter
Rechtsakte, bezogen auf den Bereich der Pflanzengesundheit dient.

Beide Verordnungen sind in allen Mitgliedstaaten der Européischen Union unmittelbar an-
zuwenden. Um die Verpflichtungen aus den Verordnungen vollstédndig und bundeseinheit-
lich zu erflllen, bedarf es einiger Durchfiihrungsbestimmungen im nationalen Recht.

Artikel 2 dient der Anderung bestehenden Rechts. Dabei handelt es sich um notwendige
Folgeanderungen im Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281),
das zuletzt durch Artikel 278 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert
worden ist. 8 7 des Pflanzenschutzgesetzes, der Verordnungsermachtigungen zur Durch-
fuhrung von Pflanzengesundheitsmafl3nahmen enthalt, wird in das neue Gesetz aufgenom-
men, da es inhaltlich allein dem Recht der Pflanzengesundheit, das Regelungsgegenstand
des vorliegenden Gesetzes ist, zuzuordnen ist. Inhaltliche Anderungen des Pflanzenschutz-
gesetzes werden im Ubrigen nicht vorgenommen.

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Mit der Verordnung (EU) 2016/2031 wurde die Richtlinie 2000/29/EG abgeldst. Die Umset-
zung dieser Richtlinie erfolgte national durch die Pflanzenbeschauverordnung, die auf den
Erméachtigungen des Pflanzenschutzgesetzes beruhte. Die Durchfiihrung der beiden EU-
Verordnungen allein durch eine Rechtsverordnung, beruhend auf den bisherigen Erméch-
tigungen im Pflanzenschutzgesetz, ist nicht méglich. Insbesondere Regelungen zur Sank-
tionierung von VerstoR3en bedirfen einer neuen gesetzlichen Grundlage, die durch das
Stammgesetz geschaffen wird.

. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit der Verordnung (EU) 2016/2031 sowie der Verordnung (EU) 2017/625 wird fur die Eu-
ropéaische Union ein einheitliches System fur den Bereich der Pflanzengesundheit geschaf-
fen.

Die Unionsrechtsvorschriften zur Pflanzengesundheit betreffen die Einschleppung, Ver-
schleppung und Ausbreitung von Schadorganismen an Pflanzen oder Pflanzenerzeugnis-
sen, die in der Union noch nicht aufgetreten oder wenig verbreitet sind. Die Verordnung
(EU) 2017/625 enthdlt horizontal geltenden Kontrollvorschriften u.a. fur den Bereich der
Pflanzengesundheit.

Zur nationalen Durchflihrung dieser Regelungen wird mit dem Stammgesetz ein Rahmen
geschaffen. Gleichzeitig wird das Pflanzengesundheitsrecht erstmals in einem eigenen Ge-
setz geregelt.

Insbesondere Zustandigkeiten, die sich aus dem EU-Recht ergeben, werden normiert, um
Rechtsklarheit zu schaffen. Dariiber hinaus ist ein weiteres Kernelement die BuR3geldbe-
wehrung von VerstdlRen gegen Pflichten der Verordnung (EU) 2016/2031 und Verordnung
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(EU) 2017/625 sowie deren Durchfiihrungs- und Delegierten Verordnungen. Zudem werden
Entschadigungsregelungen getroffen. Ferner enthédlt das Gesetz Ermachtigungsgrundla-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen, die notwendig sind, um auf EU-Recht reagieren
zu konnen.

Artikel 2 dient der Anderung bestehenden Rechts. § 7 des Pflanzenschutzgesetzes, der
Verordnungsermachtigungen zur Durchflihrung von PflanzengesundheitsmaRnahmen ent-
halt, wird in das neue Gesetz aufgenommen, da es inhaltlich allein dem Recht der Pflan-
zengesundheit, das Regelungsgegenstand des vorliegenden Gesetzes ist, zuzuordnen ist.
Inhaltliche Anderungen des Pflanzenschutzgesetzes werden im Ubrigen nicht vorgenom-
men.

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

. Alternativen

Keine. Der Entwurf dient der Durchflihrung européaischer Rechtsvorschriften im Bereich der
Pflanzengesundheit. Insbesondere ist die Durchfiihrung der EU-Verordnungen nicht allein
durch eine Rechtsverordnung, beruhend auf den bisherigen Erméchtigungen des Pflanzen-
schutzgesetzes, maoglich.

V. Gesetzgebungskompetenz

Fur die Regelungen auf dem Gebiet der Pflanzengesundheit folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 des Grundgesetzes (GG, Schutz
der Pflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge). Nach Artikel 72 Absatz 2 GG in Verbin-
dung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 GG hat der Bund im Bereich der konkurrierenden
Gesetzgebung das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhéltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit
im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Das
Gesetz dient der Durchfihrung von EU-Verordnungen. Daher ist eine bundesgesetzliche
Regelung zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich, weil eine Vielzahl von Regelungen
auf Landerebene zu einer nicht hinnehmbaren Rechtszersplitterung fuhrte. Unterschiedli-
che rechtliche Regelungen desselben Lebenssachverhalts durch die Lander wirden zu er-
heblichen Stérungen der Rechtssicherheit fliihren und unzumutbare Behinderungen fir den
landeribergreifenden Rechtsverkehr erzeugen. Ziel der Pflanzengesundheit ist die Verhin-
derung der Ein- und Verschleppung sowie Ausbreitung von Schadorganismen an Pflanzen
oder Pflanzenerzeugnissen. Nur mit einer bundeseinheitlichen Regelung kann die Etablie-
rung eines einheitlichen Schutzniveaus erreicht werden.

Ferner ist eine bundeseinheitliche Regelung auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit er-
forderlich, weil unterschiedliche Landesregelungen oder das Untatigbleiben der Lander er-
hebliche Nachteile fur die Gesamtwirtschaft mit sich brachten. Es ist im Sinne der Wirt-
schaftseinheit erforderlich, dass zentrale Bestimmungen zur Verhinderung der Ein- und
Verschleppung sowie Ausbreitung von Schadorganismen an Pflanzen oder Pflanzener-
zeugnissen bundeseinheitlich zu regeln, da ansonsten regional unterschiedliche Wettbe-
werbsbedingungen fur das landwirtschaftliche, gartnerische und forstwirtschaftliche Ge-
werbe entstehen wurden. Nur durch eine bundeseinheitliche Regelung kann insoweit si-
chergestellt werden, dass fur den Wirtschaftsstandort Deutschland einheitliche rechtliche
Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung der internationalen Wettbewerbsfahigkeit bei
Im- und Export von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen gegeben sind.

Fur die Vorschriften zur Ahndung von Versté3en ist die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (Strafrecht) begriindet.
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europdischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Européischen Union und vdlkerrechtlichen Ver-
tragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Gesetzentwurf sieht keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor.
2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitspriifung gemal § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen Geschaftsord-
nung der Bundesministerien (GGO) ist erfolgt. Die vorliegenden Regelungen sind im Sinne
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft tragfahig, da sie die Erreichung der Ziele
der SDGs Nummer 2 ,Den Hunger beenden, Ernahrungssicherheit und eine bessere Er-
nahrung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fordern® und SDG Nummer 12
.Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen” férdern.

Die Pflanzengesundheit dient der Verhinderung der Ein- und Verschleppung sowie Aus-
breitung von Schadorganismen an Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen. Mit gesunden
Pflanzen kann die Anwendung resilienter landwirtschaftlicher Methoden, die die Produktivi-
tat und den Ertrag steigern sowie zur Erhaltung der Okostysteme beitragen, unterstiitzt
werden (Unterziel 2.4). Damit dient die Pflanzengesundheit auch der effizienten Nutzung
der naturlichen Ressourcen (Unterziel 12.2). Wesentlich ist, dauerhaft geltende Rahmen-
bedingungen fur MaRnahmen gegen die Ein- und Verschleppung sowie Ausbreitung von
Schadorganismen an Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen zu schaffen.

AulRerdem wird dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung Nummer 4c ,Eine nachhaltige
Land- und Fischereiwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfahig sowie sozial- und umwelt-
vertraglich sein; sie muss insbesondere Biodiversitat, Boden und Gewasser schiitzen und
erhalten sowie die Anforderungen an eine tiergerechte Nutztierhaltung und den vorsorgen-
den, inshesondere gesundheitlichen Verbraucherschutz beachten.” Rechnung getragen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Es entstehen weder fir den Bund noch fur die Lander (inkl. Kommunen) Haushaltsausga-
ben ohne Erflllungsaufwand.

4. Erfallungsaufwand
Das Gesetz verursacht keinen Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Birger.
Fur die Wirtschaft entsteht kein Erfullungsaufwand.

Fiur die Bundes- und Landesverwaltung entsteht jeweils jahrlich ein geringfugiger Erful-
lungsaufwand, der Uber den von der Verordnung (EU) 2016/2031 sowie der Verordnung
(EU) 2017/625 ausgeldsten Erfullungsaufwand hinausgeht.

Dem Julius Kuihn-Institut entstehen Kosten durch die Funktion als Kontaktstelle im Bereich
Pflanzengesundheit fiir das mit der Verordnung (EU) 2017/625 neu entstandene System
TRACES. Eine ahnliche Funktion hatte das Institut bereits beim Vorgangerprogramm Eu-
rophyt-Interceptions inne. In TRACES werden vergleichsweise mehr Informationen zu ein-
zelnen Vorgéngen abgefragt. Der Schritt der Eingabe ist daher etwas umfassender als beim
Vorgéangerprogramm, weshalb geringfligig hdherer Aufwand entsteht.
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Fur die Lander konnte grundsatzlich ein zusatzlicher jahrlicher Erfullungsaufwand mit
Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2016/2031 entstehen. Die Pflicht zur Erstellung und
Durchfiihrung von Notfallplanen und Simulationstibungen ist im Vergleich zu vorherigem
Recht umfangreicher. Gleiches gilt fur die Verpflichtung zur Durchfihrung von Monitorings,
die nach der Verordnung (EU) 2016/2031 nunmehr fir alle Unionsquarantane- und priori-
taren Schadorganismen durchgefiihrt werden missen. Die Anzahl der nunmehr mit Notfall-
planen und Monitorings zu belegenden Schadorganismen tbersteigt die bislang betroffe-
nen Schadorganismen nur unwesentlich. Es sind nur diejenigen Schadorganismen betrof-
fen, die sich auch tatsachlich im Mitgliedstaat ansiedeln kénnen, was die Zahl bereits mini-
miert. Hinzu tritt, dass bereits bestehende Konzepte (ibernommen und Schadlinge mit &hn-
lichen biologischen Eigenschaften zusammengefasst werden kénnen. Daher entsteht ein
geringfugig héherer Erflllungsaufwand.

Entschadigungsleistungen nach § 6 fallen in die Zustandigkeit der Lander. Die hierdurch
entstehenden Kosten gehen jedoch im Vergleich zur Vorgangerregelung der Entschadi-
gung nicht Uber diese hinaus, weil die Regelung inhaltsgleich Glbernommen wurde.

Hinsichtlich des Vollzugs des Buf3geldkatalogs entsteht den Landern kein zusatzlicher Er-
fullungsaufwand. Denn dieser entspricht dem Erfillungsaufwand, der bereits zuvor durch
den Vollzug des BulRgeldkatalogs der Pflanzenbeschauverordnung entstanden ist. Die bul3-
geldbewehrten Pflichten entsprechen im Wesentlichen denen der vormals anzuwendenden
Pflanzenbeschauverordnung.

Im Ubrigen wird lediglich der durch die EU-Verordnungen ausgeloste Erfiillungsaufwand
nach der verfassungsrechtlich vorgegebenen Zustandigkeitsverteilung dem Bund bzw. den
Landern zugeordnet.

Die etwaigen Mehrbedarfe sollen im Bereich des Bundes finanziell und stellenmafig in den
jeweiligen Einzelplanen ausgeglichen werden.

5. Weitere Kosten

Soweit im Zusammenhang mit dem Gesetz Mehrkosten mit Auswirkungen auf Einzelpreise
oder das Preisniveau entstehen, beruhen diese unmittelbar auf der Verordnung (EU)
2016/2031 und der Verordnung (EU) 2017/625 selbst. Hierzu wird auf die Folgenabschét-
zung der EU-Kommission verwiesen.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Entwurf hat keine verbraucherpolitischen und keine gleichstellungspolitischen Auswir-
kungen. Spezifische Auswirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Mannern sind
nicht zu erwarten, da das Gesetz ausschliel3lich sachbezogene Regelungen enthalt. Ferner
hat das Vorhaben keine Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhéltnisse der
Menschen.

VII.  Befristung; Evaluierung

Eine Befristung ist aufgrund der unmittelbar geltenden Verordnung (EU) 2016/2031 und
Verordnung (EU) 2017/625, die selbst keine Befristungen vorsehen, nicht angezeigt.

Eine Evaluierung ist ebenfalls nicht vorgesehen.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Durchfihrung der Verordnung (EU) 2016/2031 und der
Verordnung (EU) 2017/625 im Bereich Pflanzengesundheit)

Die Durchfuhrung des Gesetzes obliegt den Landern. Die als Pflanzenschutzdienste in den
Landern eingerichteten zustandigen Behdrden nehmen Aufgaben des Pflanzenschutzes
nach dem Pflanzenschutzgesetz und Aufgaben der Pflanzengesundheit nach diesem Ge-
setz wahr. Einige Regelungen sind an bewahrte Regelungen und Formulierungen des
Pflanzenschutzgesetzes angelehnt, um eine praxisgerechte Durchfihrung dieses Gesetzes
zu ermoglichen und Rechtsklarheit zu schaffen.

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen)
Zu 8 1 (Anwendungsbereich)

8 1 legt den Anwendungsbereich des Gesetzes fest. Es dient der Durchfiinrung der Verord-
nung (EU) 2016/2031 sowie der Verordnung (EU) 2017/625 im Bereich der Pflanzenge-
sundheit.

Zu 8 2 (Begriffsbestimmungen, Verweise)

8§ 2 Absatz 1 enthalt die erforderlichen Definitionen, die zur Durchfihrung der Verordnung
(EU) 2016/2031 sowie der Verordnung (EU) 2017/625 notwendig sind.

Die Nummern 2 bis 4 stellen klar, dass die Begriffe Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und
andere Gegenstande den Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) 2016/2031 entspre-
chen.

Da die als Pflanzenschutzdienste in den Landern eingerichteten zustadndigen Behdrden Auf-
gaben des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheit wahrnehmen, soll aus Grinden
der Rechtsklarheit - soweit mdglich - mit identischen Begriffen operiert werden. Daher ent-
sprechen die Definitionen unter den Nummern 5, 6, 8, 9 und 10 denen des Pflanzenschutz-
gesetzes.

Die Definition des Gebiets der Union (Absatz 1 Nummer 7) tragt dem in Artikel 1 Absatz 3
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 Rechnung. Fir den Anwendungsbereich
der EU-Verordnungen im Bereich Pflanzengesundheit missen biogeografische Faktoren
bertcksichtigt werden, um zu verhindern, dass Schadorganismen in das Gebiet der Euro-
paischen Union eingeschleppt werden und sich dort ausbreiten (vgl. Erwagungsgrund Num-
mer 6 der Verordnung (EU) 2016/2031).

8 2 Absatz 2 enthalt einen gleitenden Verweis auf die Anhange der Verordnung (EU)
2016/2031 und der Verordnung (EU) 2017/625 sowie die Anhénge der Durchflihrungsver-
ordnung (EU) 2019/2072. Die Anhénge der vorgenannten Durchfiihrungsverordnung listen
und kategorisieren Schadorganismen, Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen nach den Vor-
gaben der Verordnung (EU) 2016/2031. Dieses Prinzip der Kategorisierung und Listung
von Schadorganismen, Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen entspricht den Anhangen der
nunmehr abgelosten Richtlinie 2000/29/EG. Well die Anhange oft verandert oder erganzt
werden, bedarf es eines gleitenden Verweises. Die Regelung ist dem bislang einschlagigen
§ 1 Absatz 2 der Pflanzenbeschauverordnung nachempfunden.

Zu 8 3 (Leitlinien)

§ 3 entspricht dem bisherigen § 1d der Pflanzenbeschauverordnung, wobei die Regelung
um ,Maflinahmen und Verfahren der Pflanzengesundheit* erganzt wurde, um so eine weit-
reichendere Berlcksichtigung der Leitlinien durch die zustandigen Behdrden herbeizufih-
ren.
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Zu Abschnitt 2 (Durchfihrung von Pflanzengesundheitsmaf3nahmen)

Zu § 4 (Mallnahmen gegen die Ein- und Verschleppung und Ansiedlung von
Schadorganismen, Verordnungserméachtigung)

8§ 4 enthalt Verordnungserméchtigungen zur Durchfiihrung von Pflanzengesundheitsmalfi-
nahmen. Die Norm entspricht dem bisherigen § 7 des Pflanzenschutzgesetzes, der inhalts-
gleich vom Pflanzenschutzgesetz in dieses Gesetz Ubernommen und im Pflanzenschutz-
gesetz ersatzlos gestrichen wurde. Der Wortlaut wurde an die Datenschutzgrundverord-
nung angepasst, was aber keine inhaltlichen Anderungen nach sich zieht. Die unter § 4
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe g und Buchstabe h vorgenommene Differenzierung
dient der Klarstellung zwischen Voraussetzungen, die sich an Betriebe bzw. an die zustan-
dige Behdrde richten. Gleiches gilt fir § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe i, j und k.
Auch dies stellt keine inhaltliche Anderung dar. In der Vorgangerregelung waren die Vo-
raussetzungen in den Gliederungspunkten zusammengefasst. Die Differenzierung dient der
Moglichkeit der BuRRgeldbewehrung. Die Verordnungsermachtigungen schaffen die Mog-
lichkeit, Detailregelungen zur Pflanzengesundheit zu fassen und auf EU-Recht passgenau
und schnell reagieren zu kdnnen. Damit trégt die Vorschrift zum Schutz vor der Ein- und
Verschleppung von Schadorganismen bei.

Zu 8 5 (Anordnungen der zustandigen Behorden)

Die Bestimmung stellt sicher, dass die zustandige (Landes)Behodrde die erforderlichen
Pflanzengesundheitsmal3nahmen rechtzeitig treffen kann. Sie tragt zu einem verbesserten
Schutz vor Ein- und Verschleppung von Schadorganismen bei. Das Pendant dieser Rege-
lung zum Pflanzenschutz findet sich in § 8 des Pflanzenschutzgesetzes.

Zu Abschnitt 3 (Entschadigung, Forderungsiibergang, Kosten)
Zu 8 6 (Entschadigung)

§ 6 enthalt Regelungen zur Entschadigung bei Eingriffen und sonstigen Vermdgensnach-
teilen. Damit bildet sie das Pendant zu § 54 des Pflanzenschutzgesetzes.

Zu 8 7 (Forderungsuibergang)
Zu Absatz 1

Absatz 1 sieht eine Verordnungsermachtigung vor, um einen Forderungsibergang auf die
Européische Union zu regeln. Diese Ermachtigungsgrundlage besteht neben Absatz 2, der
einen Forderungsiibergang unmittelbar im Gesetz regelt, um flexibel auf das Recht der Eu-
ropaischen Union und dessen Anderungen reagieren zu konnen. So kénnen die rechtlichen
Voraussetzungen fir die Mitfinanzierung der Europaischen Union zum Ausgleich finanziel-
ler EinbuRen bei Bekampfungsmafnahmen schnell geschaffen werden. Die zugrundelie-
genden Mal3nahmen zum finanziellen Ausgleich der Schaden infolge bestimmter Bekamp-
fungsmaflRhahmen gegen Schadorganismen ist Angelegenheit der Lander.

Den Landern, die eine gemeinschaftliche Kofinanzierung zum Ausgleich der finanziellen
EinbuRen betroffener Wirtschaftsbeteiligter auf Grund bestimmter Bekéampfungsmafinah-
men im Bereich der Pflanzengesundheit beantragen wollen, soll insbesondere die Rechts-
grundlage fur den entsprechenden gemeinschaftlichen Forderungsiibergang geschaffen
werden.

Der Begriff ,Dritte” ist umfassend zu verstehen. Er schliel3t auch eventuelle Forderungen
gegeniber anderen Mitgliedstaaten oder sonstigen juristischen Personen des offentlichen
Rechts ein. Damit bildet die Regelung das Pendant zu § 55 des Pflanzenschutzgesetzes.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Beteiligung der Europaischen Union an der Leistung eines Landes. Auch
hier ist der Begriff ,Dritte“ — wie in Absatz 1 — umfassend zu verstehen. Hier wird — im
Gegensatz zu Absatz 1 — der Forderungsibergang unmittelbar im Gesetz geregelt.

Zu Abschnitt 4 (Behorden, Uberwachung)
Zu 8 8 (Julius Kuhn-Institut)

Diese Regelung erganzt die Zustandigkeiten des Julius Kihn-Instituts nach 8§ 57 Absatz 2
des Pflanzenschutzgesetzes. 8§ 8 hat in erster Linie klarstellende Funktion. Die durchzufih-
renden EU-Verordnungen operieren mit den Begriffen ,Mitgliedstaat” und ,zustandige Be-
horde”, deren Verwendung allerdings nicht immer den foderalen Strukturen der Bundesre-
publik Deutschland entspricht. So kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass der
in der EU-Verordnung genannte Begriff des ,Mitgliedstaats” die Zustandigkeit des Bundes
und die Verwendung des Begriffs ,zustéandige Behérde” die der Lander beschreibt. Aus
diesem Grunde wurden hier klarstellende, das Pflanzenschutzgesetz erganzende Zustan-
digkeitsregelungen getroffen. Zu den Aufgaben, fir die das Julius Kuhn-Institut nach Rege-
lungen des Pflanzenschutzgesetzes zustandig ist, zahlen unter anderem die Erstellung der
Mehrjahresplane nach Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/2031 in Zusammenarbeit mit
den L&ndern, die Mitwirkung an und Begleitung bei den Erhebungen nach Artikel 22 und 24
der Verordnung (EU) 2016/2031, die Erstellung von Rahmennotfallplanen in Zusammenar-
beit mit den Landern zur Erstellung von landerspezifischen Notfallplanen im Sinne des Ar-
tikels 25 der Verordnung (EU) 2016/2031, die Mitwirkung bei und Begleitung von Simulati-
onsiubungen nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 2016/2031 sowie die Mitwirkung bei und
Begleitung von Fachaudits nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/625.

Zu 8 9 (Durchfuhrung in den Landern)

Zu Absatz 1

Absatz 1 stellt klar, dass die Durchfihrung dieses Gesetzes den Landern obliegt.
Zu Absatz 2

Absatz 2 erganzt § 59 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes. Die Regelung hat in erster
Linie klarstellende Funktion. Die durchzufiihrenden EU-Verordnungen operieren mit den
Begriffen ,Mitgliedstaat” und ,zustandige Behdrde®, deren Verwendung allerdings nicht im-
mer den féderalen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland entspricht. So kann nicht
immer davon ausgegangen werden, dass der in der EU-Verordnung genannte Begriff des
.Mitgliedstaats" die Zustandigkeit des Bundes und die Verwendung des Begriffs ,zustandige
Behorde” die der Lander beschreibt. Aus diesem Grunde wurden hier klarstellende, das
Pflanzenschutzgesetz ergéanzende Zustandigkeitsregelungen getroffen.

Hervorzuheben ist dabei die Erstellung und Umsetzung der Notfallplane nach Artikel 25 der
Verordnung (EU) 2016/2031, die in die Zustandigkeit der Lander fallt. Das Julius Kihn-
Institut erarbeitet im Rahmen seiner Zustandigkeit gemaf § 57 Absatz 2 Nummer 5 des
Pflanzenschutzgesetzes in Zusammenarbeit mit den Landern Rahmennotfallplane. Diese
werden bei der Erstellung des konkreten Notfallplans von den Landern bertcksichtigt. Die
Erstellung der landerspezifischen Notfallplane sowie deren Umsetzung ist Sache der Lan-
der. Die Durchfiihrung der Simulationsiibungen nach Artikel 26 der Verordnung (EU)
2016/2031 ist Sache der Lander. Das Julius Kuhn-Institut kann gemaf § 57 Absatz 2 Num-
mer 5 des Pflanzenschutzgesetzes mitwirken.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 enthélt die Erméachtigung der Landesregierungen, die Durchflihrung von Untersu-
chungen auf Befall auf Einrichtungen zu Ubertragen, wenn diese die Voraussetzungen einer
nach 8 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe h erlassenen Rechtsverordnung erftllen.

Zu 8§ 10 (Behordliche Anordnungen)

Die Regelung enthalt eine Anordnungsbefugnis der zustandigen (Landes)Behdérden und
stellt damit sicher, dass die erforderlichen PflanzengesundheitsmalRnahmen rechtzeitig ge-
troffen werden kénnen. Damit tragt die Vorschrift zu einem verbesserten Schutz vor der
Ein- und Verschleppung von Schadorganismen bei. Sie ist das Pendant zu § 60 des Pflan-
zenschutzgesetzes.

Zu 8§ 11 (Mitwirkung der Zollbehdrden)
Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Mitwirkung der vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Zoll-
dienststellen im Rahmen der Durchfihrung der Kontrollen zur Einfuhr, Durchfuhr und Aus-
fuhr fir den Bereich Pflanzengesundheit. Damit schafft diese Norm die notwendige pflan-
zengesundheitsspezifische Verbindung zwischen Artikel 46 der Verordnung (EU) 952/2013
(Unionszollkodex) und den speziell fir den Bereich der Pflanzengesundheit einschlagigen
Regelungen der Verordnung (EU) 2017/625 (EU-Kontrollverordnung).

Zu Absatz 2

Absatz 2 dient dazu, die Mitwirkungsbefugnisse der Zollverwaltungsbehorden bei der Uber-
wachung der Einhaltung der spezifischen pflanzengesundheitsrechtlichen Anforderungen
hinsichtlich der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr im Geltungsbereich des Gesetzes festzule-
gen.

Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse werden in der Regel als Warensendungen oder im Rei-
severkehr in die Europaische Union verbracht, etwa tUber Flug- oder Seehéfen, aber auch
auf dem Landweg. Zudem kénnen Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse auch im Fernabsatz
gehandelt werden und ggf. mit Post- und Kurierdiensten in den Geltungsbereich des Ge-
setzes verbracht werden.

Die Regelung gestaltet europédische Rechtsvorschriften pflanzengesundheitsspezifisch
aus. MaRgeblich sind hierbei die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 (Unionszollkodex) sowie
die Verordnung (EU) 2017/625 (EU-Kontrollverordnung). Der Unionszollkodex legt fur die
Tatigkeit der Zollbehdrden einen speziellen risikobasierten Ansatz fest: Nach Artikel 46 Abs.
2 Unionszollkodex handeln die Zollbehérden auf Grundlage einer Risikoanalyse mit dem
Ziel, entsprechende Risiken zu ermitteln und die erforderlichen AbwehrmalRnahmen zu ent-
wickeln. Der Begriff des Risikos ist in Artikel 5 Nr. 7 UZK definiert als ,die Wahrscheinlich-
keit, dass im Zusammenhang mit dem Eingang, dem Ausgang, dem Versand, der Beforde-
rung oder der Endverwendung von zwischen dem Zollgebiet der Union und Landern oder
Gebieten auBerhalb dieses Gebiets beférderten Waren oder mit im Zollgebiet der Union
befindlichen Nicht-Unionswaren, ein Ereignis und die Auswirkungen eintreten, durch die
(....) ¢) die Sicherheit und der Schutz der Union und ihrer Bewohnern, die Gesundheit von
Menschen, Tieren oder Pflanzen, die Umwelt oder die Verbraucher gefahrdet werden.” Der
Unionszollkodex umfasst damit einen risikobasierten Ansatz speziell auch fir den Bereich
der Pflanzengesundheit und legt hier als Eingriffsschwelle bereits auf EU-Ebene das ,Risiko
einer Gefahrdung“ fest, d.h. die ,Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Gefahrdung” (Artikel
5 Nr. 7 Unionszollkodex).

Im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/625 haben die zustandigen Behorden alle Unter-
nehmer regelmafig risikobasiert und mit angemessener Haufigkeit amtlichen Kotrollen zu
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unterziehen (Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625). ,Risiko" ist nach Artikel 3
Nummer 24 der Verordnung (EU) 2017/625 ,ein Produkt aus Wahrscheinlichkeit des Ein-
tretens einer die Gesundheit von (...) Pflanzen (...) beeintrachtigende Wirkung und der
Schwere dieser Wirkung als Folge einer Gefahr. Bereits hier ist somit eine Eingriffsschwelle
fur die Durchfihrung amtlicher Kontrollen auf EU-Ebene bestimmt.

§ 11 Absatz 2 gestaltet die Artikel 46 Absatz 1, 47 Absatz 2, 134 Absatz 1 Unterabsatz 4
der Verordnung (EU) 952/2013 sowie den Artikel 75 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU)
2017/625 pflanzengesundheitsspezifisch aus. Daher ist die im EU-Recht normierte Ein-
griffsschwelle im nationalen Recht zugrunde zu legen.

Damit die Einhaltung der Regelungen der Verordnung (EU) 2017/625 und die lickenlose
Mitwirkung der Zolldienststellen bei pflanzengesundheitsspezifischen Einfuhrverboten und
—beschrankungen sichergestellt wird, ist die Einschrénkung des Brief- und Postgeheimnis-
ses nach Artikel 10 des Grundgesetzes erforderlich.

Zu 8 12 (Grenzkontrollstellen mit zugeordneten Zollbehdrden)

Die Regelung ist in Anlehnung an § 62 des Pflanzenschutzgesetzes gefasst und dient der
Durchfihrung des Artikels 60 der Verordnung (EU) 2017/625 zur Verdffentlichung von
Grenzkontrollstellen.

Zu Abschnitt 5 (Auskunfts- und Meldepflichten, Ubermittlung von Daten,
Geheimhaltung)

Zu 8 13 (Auskunftspflichten, Betretungsrechte)

Diese Vorschrift regelt angelehnt an § 63 des Pflanzenschutzgesetzes notwendige Aus-
kunftspflichten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Die zustandige Behorde kann die
nach InVeKos-Daten-Gesetz in der InVeKos-Datenbank gespeicherten Daten verwenden
nehmen, soweit dies zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Hier kommen insbe-
sondere Angaben iiber die Flachennutzung fur die amtliche Uberwachung und die amtliche
Monitoringuntersuchung bei Schadorganismen, zur Planung von Bekampfungsmalfinah-
men oder Registrierung von Unternehmen in Betracht. Darlber hinaus erlaubt Absatz 1 die
Verwendung von Registrierdaten der Unternehmer, die sich nach Artikel 65 der Verordnung
(EU) 2016/2031 registrieren mussen. Das Recht der Verwendung dieser Daten erstreckt
sich auch auf weitere Kategorien zur Registrierung, die die Mitgliedstaaten gemaf Artikel
65 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031 beschlie3en dirfen.

Die Verwendung der Daten der registrierten Unternehmer erleichtert den Behérden maogli-
che phytosanitare Kontrollen, weil dem nach Artikel 65 der Verordnung (EU) 2016/2031 zu
fuhrenden Register die Unternehmensadressen und damit mdgliche Adressen einer Kon-
trolle entnommen werden kdnnen. Damit tragt die Vorschrift zur Verhinderung der Ein- und
Verschleppung sowie der Ausbreitung von Schadorganismen an Pflanzen und Pflanzener-
zeugnissen bei.

Die Betretungsrechte nach Absatz 2 erméglichen amtliche Kontrollen. Diese beinhalten ins-
besondere die Prifung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenstanden,
die gehandelt werden, deren Lagerung oder Unternehmensablaufe die pflanzengesund-
heitsrechtlichen Anforderungen unterfallen. Damit tragt auch diese Regelung zur Verhinde-
rung der Ein- und Verschleppung sowie Ausbreitung von Schadorganismen an Pflanzen
und Pflanzenerzeugnissen bei.

Zu 8 14 (Ubermittlung von Daten)

§ 14 regelt den erforderlichen verstarkten Austausch von Informationen zwischen den zu-
standigen Behoérden zur Verhinderung der Ein- und Verschleppung von Schadorganismen
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an Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen. Dies beinhaltet auch die gegenseitige Unterrich-
tung der Mitgliedstaaten einschlief3lich der Mitteilung von Daten an die Europaische Kom-
mission. Hierbei kdnnen auch personenbezogene Daten Ubermittelt werden, z.B. der Name
des Unternehmers und die Anschrift der Betriebsstatte, soweit dies im Einzelfall zur Aufga-
benerfillung erforderlich ist.

Zu 8 15 (AulRenverkehr)

Diese Regelung legt fest, dass das Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft
im Rahmen seiner Au3enkompetenz nach Artikel 32 des Grundgesetzes mit den zustandi-
gen Behdrden anderer Mitgliedstaaten und der Europaischen Kommission verkehrt. Die
Verordnungsermdachtigungen in Satz 2 raumt die Moglichkeit ein, den AulRenverkehr auf
das Julius Kuhn-Institut zu tbertragen. Durch die in Satz 3 vorgesehene Mdglichkeit, die
Befugnis zum Verkehr mit den zustéandigen Behérden anderer Mitgliedstaaten auf die
obersten Landesbehdrden zu tibertragen, soll eine praxisgerechte Zusammenarbeit mit den
Pflanzenschutzdiensten der Mitgliedstaaten sichergestellt werden. Diesem Zweck dient
auch die in Satz 4 vorgesehene Kompetenz der obersten Landesbehdérden zur Ubertragung
der Befugnis auf andere Behorden. Die Befugnisse kobnnen ganz oder teilweise Gbertragen
werden. Im Bereich des Pflanzenschutzes findet sich eine ahnliche Regelung in § 67 des
Pflanzenschutzgesetzes.

Zu Abschnitt 6 (BuRRgeldvorschriften und Schlussbestimmungen)
Zu 8 16 (BuBgeldvorschriften)

§ 16 regelt die notwendigen Ordnungswidrigkeiten. Mit den umfassenden Sanktionsvor-
schriften wird zum einen die enorme Bedeutung der Verhinderung der Ein- und Verschlep-
pung von Schadorganismen fiir die Ernte- und Erndhrungssicherung sowie fiir den Erhalt
der Kulturlandschaft deutlich. Zum anderen wird mit der Vorschrift der Pflicht zur Durchfiih-
rung aus Artikel 108 der Verordnung (EU) 2016/2031 sowie aus Artikel 139 der Verordnung
(EVU) 2017/625 genlge getan, indem wirksame und abschreckende, gleichzeitig verhaltnis-
malige, Sanktionsvorschriften geschaffen werden, um Verstof3e zu ahnden.

Mit Absatz 1 wird die Moglichkeit geschaffen, Pflichten, die in einer Rechtsverordnung, die
auf den zitierten Ermachtigungsgrundlagen fufdt, zu sanktionieren. Nicht nur Anordnungen,
die sich unmittelbar auf das Gesetz stiitzen (vgl. 8 5) werden mit Geldbuf3e bedroht, son-
dern auch Verstt3e gegen Anordnungen, die auf Rechtsverordnungen nach § 4 beruhen.

Absatz 2 enthalt im Wesentlichen die Tatbestande, die auch in der Pflanzenbeschauver-
ordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2000/29/EG mit Bul3geld bewehrt wurden.

In Absatz 3 ist die Sanktionierung der Verstdl3e gegen die Verordnung (EU) 2017/625 im
Bereich der Pflanzengesundheit geregelt.

Der Bul3geldrahmen in Absatz 4 entspricht der vormals im Pflanzenschutzgesetz getroffe-
nen Regelung. Dabei werden insbesondere Tatbestdnde der Ein- und Verschleppung mit
einem BuRgeld von bis zu 50.000 Euro bewehrt. Im Ubrigen ist ein BuBgeld von bis zu
10.000 Euro verhaltnismanig.

Mit Absatz 5 kann unmittelbar geltendes EU-Recht auch in Rechtsverordnungen sanktio-
nieren werden. Damit wird die Mdglichkeit geschaffen, auf sich weiterentwickelndes EU-
Recht schnell und passgenau reagieren zu kdnnen.

Zu 8 17 (Rechtsverordnungen in bestimmten Féallen)
8§ 17 Absatz 1 und 2 schafft die Moglichkeit bei Gefahr im Verzug oder zur unverziglichen

Durchfiihrung von Rechtsakten der Europaischen Union bestimmte Regelungen im Wege
einer Eilverordnung zu erlassen.
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§ 17 Absatz 3 schafft die Mdglichkeit, Aktualisierungen von Rechtsakten der Europaischen
Union in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsverordnungen
durch Rechtsverordnung vorzunehmen. Damit wird dem sich dynamisch entwickelnden EU-
Recht Rechnung getragen.

Zu § 18 (Verkiindung von Rechtsverordnungen)

§ 18 regelt, dass Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz auch im elektronischen Bun-
desanzeiger verkiindet werden kdnnen.

Zu Artikel 2 (Anderung des Pflanzenschutzgesetzes)

§ 7 des Pflanzenschutzgesetzes wird in das Pflanzengesundheitsgesetz tberfuhrt, weil
ausschlieRlich die Pflanzengesundheit betreffende Ermachtigungsgrundlagen zum Erlass
von Rechtsverordnungen enthalten sind. Die (ibrigen Anderungen sind Folgednderungen
aufgrund der ersatzlosen Streichung des § 7 Pflanzenschutzgesetz. Eine inhaltliche Ande-
rung des Pflanzenschutzgesetzes erfolgt nicht.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
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	10. Verschleppung: Verbringen eines Schadorganismus innerhalb eines Gebietes einschließlich seiner Ausbreitung;
	11. Einfuhr: Verbringen von Waren in das Gebiet der Union im Sinne des Artikels 3 Nummer 40 der Verordnung (EU) 2017/625;
	12. Durchfuhr: Verbringen von Waren im Sinne des Artikels 3 Nummer 44 der Verordnung (EU) 2017/625;
	13. Ausfuhr: Verbringen von Waren aus dem Gebiet der Union in einen Drittstaat;
	14. Mitgliedstaat: Mitgliedstaat der Europäischen Union.

	(2) Soweit in den nachstehenden Vorschriften auf Anhänge der Verordnung (EU) 2016/2031, der Verordnung (EU) 2017/625 oder der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 der Kommission vom 28. November 2019 zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für die ...

	§ 3
	Leitlinien
	Liegt eine in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden durch das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (Julius Kühn-Institut) erstellte und im Bundesanzeiger veröffentlichte Leitlinie zur Bekämpfung eines bestimmten Schadorganismus oder zur D...


	Abschnitt 2
	Durchführung von Pflanzengesundheitsmaßnahmen
	§ 4
	Maßnahmen gegen die Ein- und Verschleppung und Ansiedlung von Schadorganismen, Verordnungsermächtigung
	(1) Das Befördern, das Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen, die Einfuhr und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenständen kann
	1. zum Schutz gegen die Gefahr
	2. zum Schutz bestimmter Gebiete vor Schadorganismen und Befallsgegenständen

	verboten oder beschränkt werden.
	(2) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es für die Schutzzwecke nach Absatz 1 erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates entsprechende Regelungen zu erlassen. Es kann dabei insbes...
	1. das Befördern, das Inverkehrbringen, das innergemeinschaftliche Verbringen, die Einfuhr und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenständen abhängig machen
	2. Vorschriften erlassen über

	(3)  Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
	1. Vorschriften über das Verfahren und die Durchführung von Risikoanalysen durch das Julius Kühn-Institut hinsichtlich der Gefahr der Einschleppung von Schadorganismen in die Europäische Union, der Verschleppung von Schadorganismen innerhalb der Europ...
	2. soweit es im Anwendungsbereich dieses Gesetzes erforderlich ist, dem Julius Kühn-Institut die Funktion eines gemeinschaftlichen oder nationalen Referenzlabors mit den dazugehörigen Aufgaben zuzuweisen.


	§ 5
	Anordnungen der zuständigen Behörden
	Die zuständige Behörde kann zur Bekämpfung von Schadorganismen oder zur Verhütung der Ein- oder Verschleppung sowie zur Bekämpfung der Ansiedlung von Schadorganismen Maßnahmen im Sinne von § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis e und Nummer 2 Bu...
	1. soweit durch Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 2 oder nach § 6 Absatz 1 oder 3 des Pflanzenschutzgesetzes oder in Verordnung (EU) 2016/2031, Verordnung (EU) 2017/625 oder in den jeweiligen Durchführungs- oder Delegierten Rechtsakten eine Regelung ni...
	2. soweit keine durch Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 2 oder nach § 6 Absatz 1 oder 3 des Pflanzenschutzgesetzes oder in Verordnung (EU) 2016/2031, Verordnung (EU) 2017/625 oder in den jeweiligen Durchführungs- oder Delegierten Rechtsakten getroffene...



	Abschnitt 3
	Entschädigung, Forderungsübergang, Kosten
	§ 6
	Entschädigung
	(1) Soweit auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund von Rechtsakten der Organe der Europäischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse, die weder befallen noch befallsverdächtig sind, oder sonstige Gegenstände, di...
	(2) Wird durch eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund von Rechtsakten der Organe der Europäischen Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes dem Betroffenen ein Vermögensnachteil zugefügt, der nicht nach Absatz 1 abzugelten ist, so ist...
	(3) Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn der vom Eingriff Betroffene oder sein Rechtsvorgänger Anlass zu der Maßnahme durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz oder gegen eine nach diesem Gesetz erlassene Rechtsverordnung, gegen einen Rech...
	(4) Für Streitigkeiten über die Entschädigungsansprüche ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

	§ 7
	Forderungsübergang, Verordnungsermächtigung
	(1) Wird eine Entschädigung nach § 6 Absatz 1 oder 2 geleistet oder ein Ausgleich aus Anlass behördlich angeordneter Maßnahmen zur Bekämpfung oder Verhinderung der Verschleppung von Schadorganismen gewährt, kann sich die Europäische Union an der Entsc...
	(2) Soweit sich die Europäische Union an der Leistung eines Landes an einen Entschädigungs- oder Ausgleichsberechtigten beteiligt, geht eine Forderung auf Entschädigung oder Ausgleich, die dem Entschädigungs- oder Ausgleichsberechtigten gegen einen Dr...


	Abschnitt 4
	Behörden, Überwachung
	§ 8
	Julius Kühn-Institut
	Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes ist das Julius Kühn-Institut
	1. zentrale Behörde im Bereich der Pflanzengesundheit nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/625,
	2. Kontaktstelle im Bereich der Pflanzengesundheit nach Artikel 30 sowie Artikel 35 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30. September 2019 mit Vorschriften zur Funktionsweise des Informationsmanagementsystems für amt...
	3. Verbindungsstelle im Bereich der Pflanzengesundheit nach Artikel 103 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625.


	§ 9
	Durchführung in den Ländern
	(1) Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes haben die als Pflanzenschutzdienst zuständigen Behörden insbesondere folgende Aufgaben:
	1. die Überwachung von Einrichtungen nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe h,
	2. die Erteilung von Genehmigungen nach den Artikeln 8, 46 und 48 Verordnung (EU) 2016/2031,
	3. das Ergreifen von Maßnahmen im Sinne des Artikel 10 Unterabsatz 3, des Artikels 29 Absatz 1 Unterabsatz 3, 4 und 5 und des Artikels 60 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031,
	4. die Durchführung von Erhebungen nach Artikel 22 und 24 der Verordnung (EU) 2016/2031,
	5. die Erstellung und Umsetzung von Notfallpläne nach den Artikeln 25 und 26 der Verordnung (EU) 2016/2031 sowie
	6. die Auskunft auf berechtigte Anfragen nach Artikel 68 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/2031.

	(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Durchführung von Untersuchungen auf Befall mit einem Schadorganismus auf Einrichtungen zu übertragen, wenn diese die Voraussetzungen einer nach § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe h erlassenen Rechts...

	§ 10
	Behördliche Anordnungen
	Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur Beseitigung festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen dieses Gesetz, gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder gegen Rechtsakte de...

	§ 11
	Mitwirkung der Zollbehörden
	(1) Die Zollbehörden wirken bei der Überwachung der Einfuhr, der Durchfuhr und der Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenständen mit.
	(2) Die Zollbehörden können
	1. Sendungen von Schadorganismen und Befallsgegenständen einschließlich deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und Verpackungsmittel bei der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr zur Überwachung anhalten und im Falle von Auflagen zur Behandlung von Befall...
	2. soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und von Rechtsakten der Europäischen Union, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist, Informationen, die sie im Rahmen ihrer zol...
	3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass die Sendungen der in Nummer 1 genannten Art auf Kosten und auf Gefahr des Verfügungsberechtigten der zuständigen Behörde vorgeführt werden.


	§ 12
	Grenzkontrollstellen mit zugeordneten Zollbehörden
	Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen die Grenzkontrollstellen mit den zugeordneten Zollbehörden nach Artikel 60 der Verordnung (EU) 2017/625 bekannt, bei denen Sendungen von...


	Abschnitt 5
	Auskunftspflichten und Übermittlung von Daten
	§ 13
	Auskunftspflichten, Betretensrechte
	(1) Natürliche und juristische Personen und nichtrechtsfähige Personenvereinigungen haben dem Julius Kühn-Institut oder der zuständigen Behörde nach § 9 Absatz 1 Satz 1 auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der der zuständigen ...
	(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauftragt sind, dürfen, soweit es im Rahmen ihrer Aufgaben erforderlich ist, Grundstücke, Geschäftsräume, Betriebsräume und Transportmittel des Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- und Betriebszeit...
	1. Besichtigungen sowie Untersuchungen auf Schadorganismen vornehmen,
	2. Proben, insbesondere an und von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen, ohne Entgelt gegen Empfangsbescheinigung entnehmen und
	3. geschäftliche Unterlagen einsehen;

	(3) Die von der zuständigen Behörde nach § 9 Absatz 1 Satz 1 mit der Durchführung von Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen auf Grund dieses Gesetzes, nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 des Pflanzenschutzgesetzes oder auf Grund von Rechtsakten der Europäisch...
	(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird im Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt.
	(5) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einem der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat ...

	§ 14
	Übermittlung von Daten
	(1) Das Julius Kühn-Institut kann den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission auf Verlangen Entscheidungen und Maßnahmen mitteilen, soweit dies zur Aufgabenerfüllung des Julius Kühn-Instituts im Anwendungsbereich d...
	(2) Das Julius Kühn-Institut und die zuständigen Behörden nach § 9 Absatz 1 Satz 1 können, soweit dies zur Einhaltung pflanzengesundheitsrechtlicher Anforderungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes erforderlich oder durch Rechtsakte der Organe der E...

	§ 15
	Außenverkehr
	Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission obliegt dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf das Juli...


	Abschnitt 6
	Bußgeldvorschriften und Schlussbestimmungen
	§ 16
	Bußgeldvorschriften
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	1. einer Rechtsverordnung nach
	2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 zuwiderhandelt oder
	3. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in

	(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 un...
	1. entgegen Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Unterabsatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 der Kommission vom 28. November 2019 zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für die Durchfüh...
	2. entgegen Artikel 9 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 oder Artikel 15 Absatz 1 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1, eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,
	3. entgegen Artikel 14 Absatz 6 Unterabsatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1, eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vom Markt nimmt,
	4. entgegen Artikel 14 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1, eine dort genannte Person nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig informiert,
	5. entgegen Artikel 14 Absatz 7 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 1, eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
	6. entgegen Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 einen Schutzge...
	7. entgegen Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 1 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen dort genannten Gegenstand verbringt,
	8. entgegen Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 5 Satz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 einen Nicht-Quarantäneschädli...
	9. entgegen Artikel 40 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis ...
	10. entgegen Artikel 41 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang VII oder Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) 2019...
	11. entgegen Artikel 42 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2019 der Kommission vom 18. Dezember 2018 zur Erstellung einer vorläufigen Liste von Pflanzen, Pflanzenerzeugni...
	12. entgegen Artikel 43 Absatz 1 Satz 1 Verpackungsmaterial einführt,
	13. entgegen Artikel 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 9 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang IX der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzener...
	14. entgegen Artikel 54 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 10 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang X der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzener...
	15. entgegen Artikel 62 Absatz 3 Satz 1 oder Artikel 69 Absatz 1 oder 2 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
	16. entgegen Artikel 62 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt der Erstellung der Aufzeichnung aufbewahrt,
	17. entgegen Artikel 66 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 einen Antrag nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor Beginn einer dort genannten Tätigkeit stellt,
	18. entgegen Artikel 66 Absatz 5 Unterabsatz 1 eine Aktualisierung der dort genannten Angaben nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
	19. als Unternehmer entgegen Artikel 66 Absatz 5 Unterabsatz 2 einen Antrag nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig stellt,
	20. entgegen Artikel 69 Absatz 4, Artikel 93 Absatz 5 Satz 1 oder Artikel 95 Absatz 3 Unterabsatz 1 eine Aufzeichnung, einen dort genannten Pflanzenpass oder Inhalt nicht oder nicht mindestens drei Jahre aufbewahrt,
	21. ohne Pflanzenpass nach Artikel 79 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang XIII der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ein Pflanzenerzeugnis oder einen gen...
	22. ohne Pflanzenpass nach Artikel 80 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Unterabsatz 2 in Verbindung mit Artikel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 in Verbindung mit Anhang XIV der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 eine Pflanze, ...
	23. entgegen Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 einen Pflanzenpass nicht richtig ausstellt,
	24. entgegen Artikel 87 Absatz 1 Unterabsatz 1 einen Pflanzenpass ausstellt,
	25. als Unternehmer entgegen Artikel 87 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe d oder entgegen Artikel 90 Unterabsatz 2 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder nicht oder nicht mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt der Erst...
	26. entgegen Artikel 96 Absatz 1 Unterabsatz 3 eine dort genannte Markierung anbringt,
	27. entgegen Artikels 97 Absatz 1 eine Reparatur vornimmt oder
	28. ohne Ermächtigung nach Artikel 98 Absatz 2 eine Markierung anbringt oder Verpackungsmaterial repariert.

	(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Le...
	1. entgegen Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6, einen Zugang nicht oder nicht rechtzeitig ermöglicht,
	2. entgegen Artikel 15 Absatz 3 oder 5, auch in Verbindung mit Absatz 6, eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
	3. entgegen Artikel 56 Absatz 1 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor der Sendung macht oder
	4. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 66 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b oder Artikel 67 Unterabsatz 2 jeweils in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt.

	(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und 3 Buchstabe a und des Absatzes 2 Nummer 1, 5 bis 7, 9, 10, 12 bis 14, 21 bis 23 und 26 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen...
	(5) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ...

	§ 17
	Rechtsverordnungen in bestimmten Fällen
	(1) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kann bei Gefahr im Verzug Rechtsverordnungen nach § 4 Absatz 2 und 3, in den Fällen des § 4 Absatz 2 auch wenn es zur unverzüglichen Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft ...
	(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 treten spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.
	(3) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Verweisungen auf Vorschriften in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union in diesem Gesetz ...

	§ 18
	Verkündung von Rechtsverordnungen
	Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können abweichend von § 2 Absatz 1 des Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des ...



	Artikel 2
	Änderung des Pflanzenschutzgesetzes
	Das Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), das zuletzt durch Artikel 278 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 7 wie folgt gefasst:
	„§ 7 (weggefallen)“.

	2. In § 6 Absatz 4 wird die Angabe „§§ 7, 8, 57, 59, 60 und 62“ durch die Angabe „§§ 8, 57, 59, 60 und 62“ ersetzt.
	3. § 7 wird aufgehoben.
	4. In § 8 werden die Wörter „und § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis d und Nummer 2 Buchstabe a bis f“, „oder § 7 Absatz 1 Satz 1“ und „oder § 7 Absatz 1 Satz 1“ gestrichen.
	5. § 12 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
	6. § 59 wird wie folgt geändert:
	7. In § 61 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der Überwachung der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenständen sowie“ gestrichen.
	8. § 62 wird wie folgt gefasst:
	„§ 62
	Befugte Zolldienststellen
	Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger die Zollstellen bekannt, bei denen Pflanzenschutzmittel zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr oder zur A...


	9. § 68 wird wie folgt geändert:
	b) In Absatz 3 und 4 werden die Wörter „Buchstabe a, Nummer“ jeweils durch ein Komma ersetzt.
	10. In § 72 Absatz 1 werden die Wörter „§ 7 Absatz 1 und 2“ und das anschließende Komma sowie die Wörter „und des § 7 Absatz 1“ gestrichen.


	Artikel 3
	Inkrafttreten
	Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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